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KSVPsych-RL

▪ Ansätze zur Entwicklung von strukturierter Kooperation von Psychiatern und 
Psychotherapeuten bereits 2014 in der Vertragswerkstatt der KBV 
(„Zusammenführung psychotherapeutisch/neuropsychiatrische Versorgung“)
=> Entwicklung von Konzepten die zum NPPV-Projekt (Neurologisch-
psychiatrische und psychotherapeutische Versorgung) des Innovationsfonds 
führten (Start 2017) 

▪ Vorwürfe von GKV- SV und Politik, Psychotherapeuten würden insbesondere 
leichte Störungen behandeln (z.B. Spahn 2018: Patienten, „bei denen es etwas 

angenehmer ist, Therapie zu machen“, erhalten eher einen Termin ….“) 

▪ Entwurf der ‚gestuften Versorgung‘ im TSVG (2018) => mit großem 
Widerstand (Petition) abgewehrt 

▪ AusbRefG: Auftrag des Gestzgebers im § 92 Abs.6b SGB V an den G-BA, eine 
neue Richtlinie zur ‚Komplexbehandlung‘ zu entwickeln
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Psychotherapeuten-AusbildungsReformGesetz Nov. 2019, 
§ 92 Abs.6 b SGB V:

▪ Der Gemeinsame Bundesausschuss beschließt bis spätestens zum 31. Dezember 
2020 in einer Richtlinie nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Regelungen 

▪ für eine berufsgruppenübergreifende, koordinierte und strukturierte 
Versorgung,

▪ insbesondere für schwer psychisch kranke Versicherte 

▪ mit einem komplexen psychiatrischen oder psychotherapeutischen 
Behandlungsbedarf. 

▪ Der Gemeinsame Bundesausschuss kann dabei Regelungen treffen, die 
diagnoseorientiert und leitliniengerecht den Behandlungsbedarf konkretisieren. 
In der Richtlinie sind auch Regelungen zur Erleichterung des Übergangs von der 
stationären in die ambulante Versorgung zu treffen.
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KSV Psych-RL

▪ Nov. 2019: Auftrag im PsychThG-AusbRefG an den Gemeinsamen 
Bundesausschuss (G-BA) 

▪ Jan. 2020:  Einrichtung eines Unterausschusses (UA), der sich ausschließlich mit 
der Erarbeitung dieser Richtlinie befasste, der UA adhoc § 92 6b
▪ 34 Sitzungen des UA ad hoc

▪ jeweils Vor- und Nachbereitung

▪ etliche begleitende Gespräche mit den Vertretern der ‘Bänke’

▪ Schriftliches Stellungnahmeverfahren, Eingaben von 67 Verbänden

▪ mündliche Anhhörung 4.5.2021

▪ 2. September 2021: Beschluss einer ‚Erstfassung‘ der Richtlinie im Plenum des 
G-BA
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KSVPsych-RL

▪ Gemeinsamer Bundeausschuss
=> bestimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen (GKV)

▪

▪ Unterausschuss adhoc § 92 Abs. 6b:
▪ Unparteiischer Vorsitzender, moderiert einen Konsensprozess
▪ 6 Patientenvertreter, mit beratender Stimme
▪ Stimmberechtigt: 

▪ 6 Vertreter der Leistungserbringer (3 KBV, 3 DKG), 
▪ 6 Vertreter der Gesetzlichen Krankenkassen (GKV-SV), 

▪ KBV-Vertreter: 1 Psychiater, 1 PP, 1 KBV-Dezernent 

▪ G-BA - Plenum:
▪ 5 Stimmen der Leistungserbringer

DKG, KBV
▪ 5 Stimmen des GKV-SV 
▪ 3 Stimmen Unparteiische 

(Prof. Hecken, Dr. Lelgemann, Frau Maag)

▪ nicht-stimmberechtigte Pat. Vertreter
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https://www.g-ba.de/service/livestream-mediathek/
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KSVPsych-RL Inhalte

A. Allgemeines

▪ § 1 Zweck und Versorgungsziele

▪ § 2 Definition der Patientengruppe

▪ § 3 Teilnahmeberechtigte Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer

▪ § 4 Bezugsärztin oder Bezugsarzt und Bezugspsychotherapeutin oder Bezugspsychotherapeut

▪ § 5 Zuständige Berufsgruppen für die Koordination der Versorgung der Patient*innen

▪ § 6 Aufgaben und Organisation des Netzverbundes

B. Patientenversorgung

▪ § 7 Zugang

▪ § 8 Diagnostik und Behandlung im Rahmen der strukturierten Versorgung

▪ § 9 Gesamtbehandlungsplan

▪ § 10 Koordination der Versorgung der Patient*innen im Netzverbund

▪ § 11 Regelungen zur Erleichterung des Sektorenübergangs

▪ § 12 Verlaufskontrolle und Beendigung der Versorgung nach dieser Richtlinie

C. Evaluation

▪ § 13 Evaluation
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§ 1 Zweck und Versorgungsziele
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§ 2 Patientengruppe

▪ Vollendetes 18. Lebensjahr

▪ Vorliegen einer psychischen Erkrankung (F10 –F99) des ICD-10-GM

▪ deutliche Einschränkungen ín verschiedenen Funktions- und Lebensbereichen:                                           
Orientierungswert für die deutliche Einschränkung und Indikationskriterium für                      
RL- Behandlung ist GAF-Wert von max. 50 (Global Assessment of Functioning Scale)

▪ komplexer Behandlungsbedarf: Einsatz von mindestens 2 Maßnahmen der 
Krankenbehandlung durch Leistungserbringer unterschiedlicher Disziplinen               
pro Quartal
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§ 3 Teilnahmeberechtigte Leistungserbringer (1/3)
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§ 3 Teilnahmeberechtigte Leistungserbringer (2/3)
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§ 3 Teilnahmeberechtigte Leistungserbringer (3/3)
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„Die Versorgung erfolgt … auf Basis eines Gesamtbehandlungsplans unter 
Leitung einer Bezugsärztin oder eines Bezugsarztes oder einer 
Bezugspsychotherapeutin oder eines Bezugspsychotherapeuten.“

Netzverbundverträge sind durch die zuständige Kassenärztliche 
Vereinigung zu genehmigen. Wenn die Voraussetzungen nicht mehr 
bestehen sind die Genehmigungen wieder zu entziehen. 

Die Netzverbünde haben ihr Angebot öffentlich mitzuteilen.



Übersicht KSVPsych-RL  Netzverbund / Beteiligte
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§ 4: Bezugsarzt/ärztin und Bezugstherapeutin/Bezugstherapeut
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§ 5  Koordination der Behandlung

▪ Delegation durch Bezugsarzt/Bezugspsychotherapeut nach berufsrechtlichen 
Vorgaben an nicht-ärztliche Personen:

▪ 1. Ergotherapeut*innen

▪ 2. Soziotherapeut*innen

▪ 3. Leistungserbringer*innen der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege

▪ 4. Medizinische Fachangestellte (MFA)

▪ 5. Sozialarbeiter*innen, Sozialpädagog*innen

▪ 6. Pflegefachpersonen

▪ 7. Psycholog*innen

▪ Berufsgruppen nach 4. bis 7. jeweils mit Zusatzqualifikation oder mind. 2jährigen 
Erfahrungen in der Versorgung von Patient*innen mit psychischen Erkrankungen 
inkl. Ausbildungszeit) 

▪ Koordinierende Person soll der Patientin/dem Patienten möglichst vertraut sein.
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§ 6 Aufgaben und Organisation des Netzverbundes

▪ Netzverbundmitglieder sind „durch eine geeignete Organisation und Infrastruktur“ 
verantwortlich für:

▪ Eingangssprechstunde innerhalb von 7 Werktagen

▪ Differentialdiagnostische Abklärung innerhalb weiterer 7 Werktage

▪ zeitnahen Behandlungsbeginn

▪ einheitliche Patientenkommunikation

▪ einheitliche Befund- und Behandlungsdokumentation

▪ elektronische Kommunikation innerhalb des Netzverbundes

▪ Wahrung von IT-Sicherheit und Datenschutz

▪ Krisenregelung, ggf. in Kooperation mit Bereitschaftsdiensten, Kliniken o.ä.

▪ Durchführung patientenorientierter Fallbesprechungen aller beteiligten 
Leistungserbringer, erstmalig nach 1 Monat, folgend mindestens 2x/Quartal

▪ Basis ist die informierte Einwilligung des/der Patient*in und der Netzverbundvertrag
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§ 7  Zugang zur Versorgung

▪ Empfehlung oder Überweisung erforderlich, sofern Zugang nicht bei einem 
Netzmitglied

▪ Wer empfiehlt/überweist:

– alle an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Ärzte und 
Psychotherapeuten, 

– Sozialpsychiatrische Dienste

– Ermächtigte Einrichtungen

– Entlassmanagement aus teil-/vollstationärer oder stationsäquivalenter psychiatrischer, 
psychotherapeutischer oder psychosomatischer Krankenhaus- oder 
Rehabilitationsbehandlung

▪ Patient erhält mit Empfehlung/Überweisung Übersicht der regional zugänglichen 
Netzverbünde

▪ Wahlweise Terminvermittlung durch Empfehlenden/Überweisenden sofern 
Patient einverstanden; Auswahl Netzverbund möglichst nach Patientenwunsch
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§ 8 Diagnostik und Behandlung (1/2) 
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§ 8 Diagnostik und Behandlung (2/2) 
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§ 9  Gesamtbehandlungsplan
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§ 10  Koordination der Versorgung im Netzverbund

▪ Nur durch die Fachkräfte nach § 5!

▪ Vernetzung mit anderen an der Versorgung des/der jeweiligen Patient*in beteiligten 
Leistungserbringer*innen

▪ Nachhalten der Umsetzung des Gesamtbehandlungsplans

▪ Vereinbarung von Terminen bei anderen Leistungserbringer*innen

▪ Ggf. das Aufsuchen des/der Patient*in im häuslichen Umfeld

▪ Einbeziehung von relevanten Bezugspersonen, Führen von Gesprächen im Lebensumfeld

▪ Ggf. Telefongespräche

▪ Hinwirken auf Termintreue

▪ Erarbeitung eines individuellen Rückmeldesystem und erforderlichenfalls ein 

wöchentlicher telefonischer oder persönlicher Kontakt 

▪ Kontaktaufnahme und den Austausch mit weiteren Einrichtungen zur Anbahnung von 
weiteren Leistungen und Hilfen
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§ 11 Regelungen zur Erleichterung des Sektorenübergangs
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§ 12 Verlaufskontrolle und Beendigung der RL-Versorgung
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§ 13 Evaluation

▪ Evaluation erfolgt durch den G-BA

▪ Auswirkungen auf die Versorgungsqualität

▪ Beispielhafte Items in den Tragenden Gründen formuliert

▪ Evaluation innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten RL

▪ Darstellung von Umsetzungshindernissen und unerwünschten Auswirkungen 

▪ Bei Bedarf auf Basis der Evaluation Anpassung der Richtlinie 

▪ Entwicklung einer Richtlinie für die Versorgung von Kindern und Jugendlichen 

hat begonnen >>> Beschlussfassung bis 1. Juli 2023 (?)
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KSVPsych-RL  Prozess-Übersicht
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Komplexbehandlung – Was bringt die neue KSVPsych-RL für die Versorgung? 

▪ Richtlinie zur koordinierten und strukturierten Versorgung, 
KSVPsych-RL
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Berlin, 2. September 2021 – Für schwer psychisch 
erkrankte Erwachsene mit einem komplexen 
ärztlichen wie therapeutischen Behandlungsbedarf 
gibt es künftig ein neues Angebot der gesetzlichen 
Krankenversicherung.



Komplexbehandlung – Was bringt die neue KSVPsych-RL für die Versorgung? 
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KSV Psych-RL  Nicht- Beanstandung BMG
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Zeitstrahl
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2. Sept. 2021
Beschluss RL 
G-BA

7. Okt. 2021
Zusendung 
RL an BMG

7. Dez. 2021 
Beanstandungsfrist 
BMG
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Umsetzungsvorbereitungen
1 ste Netzgründungen ab 1.1.2023

1. Juli  2022*
Vergütungs-
verhandlungen

1. Okt.  2022
EBM tritt in Kraft

*§ 87 Abs. 5b SGB V: 6 Monate 



Vergütung: Der Leistungen im Überblick
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Behandlung im Netzverbund
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KSVPsych-RL  Erste Einschätzung

▪ Positiv:

▪ PP als Bezugstherapeut*innen

▪ Gesamtbehandlungsplan kann von PP erstellt und verantwortet werden

▪ Etablierung von interdisziplinärer und intersektoraler Kooperation, Fallkonferenzen

▪ Schwierig:

▪ (somatische) Differentialdiagnostik durch P-Ärzte –
zusätzliche Hürde und Engpass bei der Eingangsdiagnostik für Patient*innen

▪ Koordinierungsleistungen müssen delegiert werden –
fachlich unangemessen, rechtliche Grundlage z.T. unklar

▪ Anspruchsvolle Voraussetzungen: 

▪ Hohe Anforderungen an Netzverbünde

▪ enge Fristsetzungen zum Aufsuchen der Praxen

▪ Teilnahmemöglichkeit nur für Praxen mit ganzen Versorgungsaufträgen

▪ Vergütung mangelhaft 
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Vielen Dank 
Eure/Ihre

Aufmerksamkeit
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